
Bekanntmachung
MARKT KIRCHSEEON

Zur Eintragung von Übermittlungssperren
nach dem Bundesmeldegesetz

Nach den untenstehenden Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) haben die
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, gegen einzelne regelmäßig oder auf
Anfrage durchzuführende Datenübermittlungen der Meldebehörde Widerspruch zu
erheben. Dieser Widerspruch gilt jeweils bis zum Widerruf.

Bereits eingetragene Übermittlungssperren bleiben bestehen, diese müssen nicht
neu beantragt werden.

Es gibt folgende Widerspruchsmöglichkeiten

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche
Religionsgemeinschaft (§ 42 Abs. 3 BMG)
Die Meldebehörden übermitteln Daten Familienangehöriger, die nicht derselben oder
in keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften sind, an die öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaften der anderen Familienangehörigen.
Familienangehörige sind der Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige Kinder und
die Eltern minderjähriger Kinder.
Der Widerspruch verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des
Steuererhebungsrechts an die jeweils öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft.

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Parteien, Wählergruppen
oder Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen oder
Abstimmungen (§ 50 Abs. 5 BMG)
Die Meldebehörden erteilen auf Anfrage Parteien, Wählergruppen und anderen
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen
auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung
vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1

Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten soweit für
deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters-
oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk
(§ 50 Abs. 5 BMG)
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk
Auskünfte aus dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen. Altersjubiläen sind
der 75., jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende
Geburtstag, Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum (60., 65., 70.).
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person
gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch eines Ehegatten wirkt auch für den
anderen Ehegatten.
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Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage
(§ 50 Abs. 5 BMG)
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Adressbuchverlagen Familienname,
Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschrift zu allen Einwohnern, die das 18.

Lebensjahr vollendet haben. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe
von Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform) venrrendet werden. Der
Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet
ist, einzulegen.

Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie durch persönliches
Erscheinen unter Vorlage lhres Ausweisdokumentes beim Bürgerbüro zu den
Öffnungszeiten vornehmen (bitte ggf. Termin vereinbaren) oder direkt über unsere
I nternetseite unter www. kirchseeon.de im Rathaus-Service-Portal. Einen Link finden
Sie im QR-Code weiter unten.

Eine.Begründung ist für diese Übermittlungssperren nicht notwendig. Die Einrichtung
von Ubermittlungssperren sowie deren Aufhebung ist kostenfrei.

Kirchseeon, den 24.03.2026

Bekanntmachungsnachweis
1. Anschlag an die AmtsJGemeindetafeln

Ausqehänqt am: 27.03.2026
Abqenommen am: 30.04.2026

2. Jan Paeplow
Erster Bürgermeister

Für die Richtigkeit
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